
Handlungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen die FFH-Richtlinie  
in einem Natura 2000 Schutzgebiet 

 
Was können Bürger und Umweltschutzverbände tun, wenn sie von einem Verstoß gegen die FFH-Richtlinie erfahren, beispielsweise durch Bauprojekte oder 

wirtschaftliche Aktivitäten in einem Natura 2000 Schutzgebiet? Die folgende Übersicht soll verschiedene Wege aufzeigen, die schlussendlich dazu führen 
können, dass die staatlichen Behörden gegen ein solches Projekt vorgehen müssen: 

 
 

 
 
 
 
 
So früh wie möglich:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Privatpersonen Umweltschutzverbände 

Verbündete suchen und 
politischen und medialen 
Druck aufbauen. Auch an 
ungewohnte Verbündete 
denken. z.B. Landwirtschaft 
oder Sozialverbände 
Wenn möglich zum 
Wahlkampthema machen. 

Auf 
umfassende 
Umweltverträgl
ichkeitsprüfung 
und Gutachten 
bestehen 
UVPG 
 

Naturschutz
verbände 
auf 
Verfahren 
hinweißen 
und um 
Stellungnah
me im 
Rahmen der 
öffentlichen 
Beteiligung 
bitten 
§63 
BNatschG 

Kontakt mit oberer 
Naturschutzbehörde 
suchen (in 
Rheinland-Pfalz 
SGD Nord und Süd) 

Kommunale Naturschutzbeiräte 
um Statement an Verwaltung 
bitten und dieses Kommunalrat 
bekannt geben  
-> Bei Nichtbeachtung besteht 
Rechtfertigungspflicht der 
Kommune gegenüber oberer 
Naturschutzbehörde warum 
gegen Empfehlung des NSB 
gehandelt wurde 
->  einfordern 
§28 LNatschG Rlp 



Bei fortgeschrittenem Verfahren:  Obige Punkte ergänzbar durch: 
 

Abgeordnete des 
Europäischen 
Parlaments oder die 
Generaldirektion 
Umwelt der Kommis-
sion kontaktieren  

Petition nach 
Art. 227 AEUV 
beim 
Europäischen 
Parlament 
einreichen 
 

Aufforderung an 
die lokalen 
Behörden, 
gegen das 
Projekt vorzu-
gehen bzw. eine 
Genehmigung zu 
verweigern oder 
zurück-
zunehmen 
 

Widerspruch und 
Klage (§§ 42, 68ff. 
VwGO) gegen die 
Erteilung der 
Genehmigung bzw. 
die Durchführung 
des Projekts beim 
Verwaltungsgericht 
erheben,  
§ 64 I BNatSchG 

Ordnungswidrig-
keit (§ 69 III Nr. 2, 
4a, 6 BNatSchG) 
bei der Kreis- bzw. 
Stadtverwaltung 
anzeigen, wenn 
ein Projekt gegen  
das Bundes-
naturschutzgesetz 
verstößt 
 

offizielle 
Beschwerde bei 
der Kommission 
einreichen 
(Beschwerde-
formular) 

Petitions 
Committee 
prüft 
Zulässigkeit 

Untersuchung 
durch 
Kommission 

Bearbeitung & 
Nachforschung-
en durch 
Kommission 

Vertragsverletzungsverfahren Art. 258 - 260 AEUV 
-> Staat wird angehört, Stellungnahme der Kommission, Frist zur Abhilfe 
-> EuGH ordnet Maßnahmen wie Einstellung des Projekts an 

Verwaltungsgericht 
hebt Genehmigung 
auf bzw. weist 
Behörden an, 
Durchführung des 
Projekts zu 
verbieten 

Bußgeld bis zu 
50.000€, § 69 VII 
BNatSchG 

Europaabgeordnete 
fordern KOM zum 
Tätigwerden auf, ggf. 
Untätigkeitsklage vor 
dem EuG 

EuG ordnet 
Maßnahmen der 
Kommission an 


